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Der Beitrag liefert einen Überblick über die nach 
dem APAReG erweiterten Möglichkeiten der Be-
rufsausübung und die neuen Betätigungsfelder – 
eine deutliche Liberalisierung des Berufsrechts.

I. Vorbemerkungen

Die beruflichen Rahmenbedingungen für die Berufs-
ausübung sind durch das Abschlussprüferaufsichts-
reformgesetzes (APAReG) auch in Bereichen erheb-
lich verändert worden, die weniger im Zentrum 
der berufspolitischen Diskussionen stehen. Betrof-
fen sind zentrale Begriffe wie die eigene Praxis, die 
berufliche Niederlassung und Zweigniederlassun-
gen, die Art der beruflichen Tätigkeit, die Versiche-
rungspflicht, aber auch die Möglichkeit, bisher un-
vereinbare Tätigkeiten mit Genehmigung der WPK 
auszuüben. Der Gesetzgeber hat schon bestehende 
Möglichkeiten der Berufsausübung erheblich erwei-
tert sowie neue Betätigungsfelder eröffnet und das 
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Dies hat sich durch das APAReG grundlegend ge-
ändert.

Seit dem 17. Juni 2016 können WP/vBP ihren Be-
ruf auch ausschließlich aus einer Organisationsein-
heit heraus ausüben, die nicht zur Durchführung ge-
setzlicher Abschlussprüfungen berechtigt ist (siehe 
Tabelle). Der Gesetzgeber begründet diese weitrei-
chende Veränderung damit, dass das Berufsbild an 
die tatsächlichen Entwicklungen und praktischen 
Verhältnisse anknüpfend modernisiert werden soll 
(BT-Drucks. 18/6282, Seite 57). 

Berufsrecht damit deutlich liberalisiert. Die nachfol-
genden Ausführungen informieren über die wesent-
lichen Veränderungen und zeigen verschiedene Ge-
staltungsmöglichkeiten auf. 

II. Art der beruflichen Tätigkeit

Das Berufsbild des Wirtschaftsprüfers wird maßgeb-
lich durch den in § 2 WPO seit dem Jahr 1975 unver-
ändert beschriebenen Inhalt und die gesetzlich zu-
lässigen Arten der Tätigkeit bestimmt.

Inhaltlich haben WP/vBP die berufliche Aufga-
be, betriebswirtschaftliche Prüfungen, insbesondere 
solche von Jahresabschlüssen wirtschaftlicher Un-
ternehmen, durchzuführen und Bestätigungsvermer-
ke über die Vornahme und das Ergebnis solcher Prü-
fungen zu erteilen (§ 2 Abs. 1 WPO). Hinsichtlich 
gesetzlicher Abschlussprüfungen ist diese berufliche 
Aufgabe eine Vorbehaltsaufgabe.

Neben ihrer beruflichen Aufgabe sind WP/vBP 
unter anderem befugt, ihre Auftraggeber in steuerli-
chen Angelegenheiten zu beraten und zu vertreten, 
auf den Gebieten der wirtschaftlichen Betriebsfüh-
rung als Sachverständige aufzutreten und in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten zu beraten (§ 2 Abs. 2, 
3 WPO).

Die berufliche Aufgabe, betriebswirtschaftliche 
Prüfungen durchzuführen, findet ihren Ausdruck 
auch in der Berufsbezeichnung Wirtschaftsprüfer.

Dieser Fokussierung des Berufsbildes auf die 
Durchführung betriebswirtschaftlicher Prüfungen 
entsprachen bisher auch die zugelassenen originä-
ren Arten der Tätigkeit (§ 43 a Abs. 1 WPO). Bis zum 
Inkrafttreten des APAReG musste jeder WP/vBP sei-
nen Beruf in mindestens einer Organisationseinheit 
– einer WP-Praxis, einer Berufsgesellschaft, einem 
genossenschaftlichen Prüfungsverband oder einer 
Prüfungsstelle der Sparkassen – ausüben, die zur 
Durchführung gesetzlicher Abschlussprüfungen be-
rechtigt ist. Nur daneben konnte ein WP/vBP in an-
deren Organisationseinheiten tätig sein, aus denen 
heraus er die weiteren Befugnisse eines Wirtschafts-
prüfers wahrnehmen konnte (zum Beispiel in einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer Partnerschaft 
ohne die Anerkennung als Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft oder einer anerkannten Rechts- oder Steu-
erberatungsgesellschaft). Viele Wirtschaftsprüfer, 
die im Alltag tatsächlich allein im Rahmen einer So-
zietät, einer einfachen Partnerschaft oder einer Steu-
erberatungsgesellschaft wirtschafts- oder steuerbera-
tend tätig waren, mussten deshalb formal eine eigene 
Praxis (genannt Formalpraxis) unterhalten.

Übersicht über die neuen originären Tätigkeiten von  
Wirtschaftsprüfern (§ 43 a Abs. 1 WPO)

Tätigkeit in gemeinsamer Berufsausübung ge-
mäß § 44 b (zum Beispiel Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts, Partnerschaft ohne die Anerkennung als  
Berufsgesellschaft)

§ 43 a Abs. 1 
Nr. 1 WPO

Tätigkeit als zeichnungsberechtigte Vertreter oder 
zeichnungsberechtigte Angestellte bei Personen-
gesellschaften nach § 44 b Absatz 1 (zum Bei-
spiel Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Partnerschaft 
ohne die Anerkennung als Berufsgesellschaft soweit 
mindestens ein WP-Sozius/Partner beteiligt ist)

§ 43 a Abs. 1 
Nr. 3 WPO

Tätigkeit als zeichnungsberechtigte Vertreter  
oder zeichnungsberechtigte Angestellte bei  
EU- oder EWR-Abschlussprüfern, EU- oder  
EWR-Abschlussprüfungsgesellschaften

§ 43 a Abs. 1 
Nr. 3 WPO

Tätigkeit als gesetzlicher Vertreter einer Buchprü-
fungsgesellschaft, einer Rechtsanwaltsgesell-
schaft oder einer Steuerberatungsgesellschaft

§ 43 a Abs. 1 
Nr. 4 WPO

Tätigkeit als zeichnungsberechtigte Vertreter oder 
zeichnungsberechtigte Angestellte bei einem  
Angehörigen eines ausländischen Prüferberufs 
oder einer ausländischen Prüfungsgesellschaft 
oder als gesetzliche Vertreter einer ausländischen 
Prüfungsgesellschaft, wenn die Voraussetzungen  
für deren Berufsausübung den Vorschriften dieses 
Gesetzes im Wesentlichen entsprechen

§ 43 a Abs. 1 
Nr. 5 WPO

Tätigkeit als gesetzlicher Vertreter einer aus-
ländischen Rechtsberatungsgesellschaft oder 
Steuerberatungsgesellschaft, wenn die Vor-
aussetzungen für deren Berufsausübung den Vor-
schriften der Bundesrechtsanwaltsordnung oder  
des Steuerberatungsgesetzes im Wesentlichen  
entsprechen

§ 43 a Abs. 1 
Nr. 6 WPO

Tätigkeit als Angestellte der Wirtschaftsprüfer-
kammer

§ 43 a Abs. 1 
Nr. 7 WPO

Tätigkeit als Angestellte des Bundesamts für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle, soweit es sich um eine 
Tätigkeit bei der Abschlussprüferaufsichtsstelle 
handelt

§ 43 a Abs. 1 
Nr. 8 WPO

Tätigkeit als Angestellte einer nach § 342 Ab-
satz 1 des Handelsgesetzbuchs vom Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
durch Vertrag anerkannten Einrichtung (DRSC)

§ 43 a Abs. 1 
Nr. 9 a) WPO
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Seit dem 17. Juni 2016 kann also ein WP/vBP seinen 
Beruf zum Beispiel auch ausschließlich als Sozius 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Partner einer 
Partnerschaft ohne die Anerkennung als Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft oder als gesetzlicher Vertreter 
einer anerkannten Rechtsanwalts- oder Steuerbera-
tungsgesellschaft ausüben. 

Der Gesetzgeber verpflichtet WP/vBP damit nicht 
mehr, sich dauerhaft organisatorisch für die Durch-
führung betriebswirtschaftliche Prüfungen bereitzu-
halten. Mit dieser Loslösung von der Fokussierung 
des Berufsbildes auf die Durchführung betriebswirt-
schaftlicher Prüfungen ermöglicht der Gesetzgeber 
WP/vBP sich inhaltlich und jetzt auch organisato-
risch zum Beispiel auf die Beratung und Vertretung 
in steuerlichen Angelegenheiten oder die Beratung in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten zu beschränken. 

WP/vBP, die aus den genannten Gründen eine ei-
gene Praxis unterhalten, ohne dass in dieser im ei-
genen Namen, auf eigene Rechnung und im eigenen 
Risiko Mandate betreut werden, können diese For-
malpraxis nun durch eine entsprechende Meldung 
zum Berufsregister beenden. 

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass mit der 
Beendigung einer Formalpraxis die dazugehörige 

Versicherungspflicht entfällt (siehe unter VI.) und 
ein WP/vBP ohne eigene Praxis seine berufliche Nie-
derlassung in die Praxis verlegen kann, von der aus 
er überwiegend tätig ist (siehe unter VII. 2.), haben 
seit dem 17. Juni 2016 bereits viele WP/vBP von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre eigene Praxis 
beim Berufsregister abzumelden. Die WPK unter-
stützt ihre Mitglieder hierbei mit Formularen. 

Tätigkeit als Angestellte einer nach § 342 b Ab-
satz 1 des Handelsgesetzbuchs vom Bundesminis-
terium der Justiz und für Verbraucherschutz im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen 
durch Vertrag anerkannten Prüfstelle (DPR)

§ 43 a Abs. 1 
Nr. 9 b) WPO

Tätigkeit als Angestellte einer nicht gewerblich 
tätigen Personenvereinigung,
• deren ordentliche Mitglieder Berufsangehörige,  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, vereidigte  
Buchprüfer oder Buchprüfungsgesellschaften 
oder Personen oder Personengesellschaften sind, 
die die Voraussetzungen des § 44 b Absatz 2 
Satz 1 erfüllen,

• deren ausschließlicher Zweck die Vertretung der 
beruflichen Belange der Wirtschaftsprüfer oder 
vereidigten Buchprüfer ist und

• in der Berufsangehörige, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften, vereidigte Buchprüfer oder  
Buchprüfungsgesellschaften die Mehrheit haben 
(zum Beispiel IDW, IFAC, WPV)

§ 43 a Abs. 1 
Nr. 9 c) WPO

Tätigkeit als Angestellte der BAFin, wenn es sich 
um eine Tätigkeit
• nach Abschnitt 11 des Wertpapierhandelsgeset-

zes oder
• zur Vorbereitung, Durchführung und Analyse von 

Prüfungen bei einem von einer Aufsichtsbehörde 
beaufsichtigten Unternehmen handelt

§ 43 a Abs. 1 
Nr. 10 WPO

Tätigkeit als Angestellte eines Prüfungs-
verbands nach dem Kreditwesengesetz

§ 43 a Abs. 1 
Nr. 11 WPO

III. Gleichstellung von Gesellschaft  
bürgerlichen Rechts und Partnerschafts-
gesellschaft

WP/vBP können ihren Beruf seit je her gemeinsam 
auch mit Angehörigen anderer freier Berufe in ei-
ner Gesellschaft bürgerlichen Rechts und seit dem 
Jahr 1994 auch in einer Partnerschaftsgesellschaft 
ausüben. Zunächst waren die gemeinsame Berufs-
ausübung in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
und einer Partnerschaftsgesellschaft als originäre Tä-
tigkeiten durch eine einheitliche Regelung in § 44 b 
WPO gleichgestellt. Seit dem Jahr 2000 gingen die 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts und die Partner-
schaft berufsrechtlich dann getrennte Wege. Wäh-
rend die Tätigkeit in einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts eine originäre Tätigkeit blieb, setzte die Tätig-
keit in einer Partnerschaftsgesellschaft nun daneben 
eine originäre Tätigkeit voraus. Die Gesetzesbegrün-
dung, nach der die nicht als Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft anerkannte Partnerschaftsgesellschaft 
nicht selbst die Vorbehaltsaufgaben der WP/vBP 
durchführen dürfe (BT-Drucks. 14/3649, Seite 24), 
war jedoch widersprüchlich, da auch eine Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts kein gesetzlicher Ab-
schlussprüfer gemäß § 319 Abs. 1 Satz 1, 2 HGB sein 
kann. Allerdings besteht für die Gesellschaft bürger-
lichen Rechts ungeachtet der Feststellung ihrer Teil-
rechtsfähigkeit durch den Bundesgerichtshof im Jahr 
2001 (BGH-II ZR 331/00) – anders als für die Part-
nerschaftsgesellschaft – die Möglichkeit, eine auf die 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts lautenden Wahl 
und Beauftragung als gesetzlicher Abschlussprü-
fer in eine Wahl und Beauftragung der WP-Gesell-
schafter umzudeuten (Schnepel, in: Hense/Ulrich, 
WPO, § 44 b, Rn. 17). Soll die Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts selbst als Abschlussprüfer tätig werden, 
besteht heute auch für diese die Möglichkeit einer 
Anerkennung als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(siehe unter VIII.).

www.wpk.de/service-center/berufsregister/aenderungsmitteilungen/
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Gesellschaften bürgerlichen Rechts und Part-
nerschaftsgesellschaften ohne Anerkennung als 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden nach dem 
APAReG durch eine einheitliche Regelung in § 44 b 
WPO wieder gleichgestellt. Die Tätigkeit als Gesell-
schafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts und 
Partner einer Partnerschaftsgesellschaft stellen da-
mit jeweils originäre Tätigkeiten dar, die nun auch 
ohne die zusätzliche Unterhaltung einer eigenen Pra-
xis ausgeübt werden können (siehe unter II.). Ob an 
der unterschiedlichen Behandlung bei der Umdeu-
tung von auf eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
oder eine Partnerschaftsgesellschaft lautenden Be-
schlüssen über die Bestellung als gesetzlicher Ab-
schlussprüfer weiter festgehalten werden kann, ist 
fraglich, insbesondere wenn der Gesellschafter einer 
Gesellschaft bürgerlichen Recht seinen Beruf nicht 
mehr zugleich auch in eigener Praxis ausübt.

Letztlich wirft die offene Formulierung von § 44 b 
Abs. 1 WPO, nach der WP/vBP ihren Beruf in Per-
sonengesellschaften gemeinsam ausüben dürfen, die 
Frage auf, ob hiervon – neben der Tätigkeit als Ge-
sellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
oder einer Partnerschaftsgesellschaft – auch die Tä-
tigkeit als Gesellschafter einer offenen Handelsge-
sellschaft oder einer Kommanditgesellschaft jeweils 
ohne die Anerkennung als Berufsgesellschaft erfasst 
ist. Die Antwort auf diese Frage wird maßgeblich 
vom gesellschaftsrechtlichen Streit um die Freiberuf-
ler-OHG mitbestimmt werden (vgl. Henssler/Mark-
worth, NZG 2015, Seite 1 ff.)

IV. Ausnahmegenehmigung für vergleich-
bare Tätigkeiten

Weitere Veränderung kann das Berufsbild durch die 
Öffnung für bisher mit dem Beruf unvereinbare Tä-
tigkeiten erfahren. 

Bisher waren Wirtschaftsprüfern gewerbliche Tä-
tigkeiten, außerberufliche Anstellungsverhältnis-
se und Beamtenverhältnisse ausnahmslos verboten. 
Gerechtfertigt wurde diese Beschränkung der Berufs-
freiheit mit dem Schutz des Vertrauens in die Un-
abhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Be-
rufsangehörigen, insbesondere bei der dem Beruf 
als Vorbehaltsaufgabe übertragenen Durchführung 
gesetzlicher Abschlussprüfungen. Wollte ein WP/
vBP eine solche verbotene Tätigkeit wahrnehmen, 
blieb ihm bisher nur die Beurlaubung. Während ei-
ner Beurlaubung darf ein WP/vBP aber seine Berufs-
bezeichnung nicht führen und den Beruf nicht aus-
üben. 

Seit dem 17. Juni 2016 kann die Wirtschaftsprü-
ferkammer Wirtschaftsprüfern auf Antrag genehmi-
gen, eine unvereinbare Tätigkeit auszuüben, wenn 
diese 
1. einer originären Tätigkeiten oder einer mit dem 

Beruf vereinbaren Tätigkeit vergleichbar ist und
2. durch die Tätigkeit das Vertrauen in die Einhaltung 

der Berufspflichten nicht gefährdet werden kann.

Die unvereinbare Tätigkeit muss dabei einer beruf-
lichen Tätigkeit nach Inhalt und Form vergleichbar 
sein (BT-Drucks. 18/6282, Seite 74). Die inhaltli-
che und die formale Vergleichbarkeit sind getrennt 
voneinander zu prüfen. Dabei bedarf es für die Ver-
gleichbarkeit insgesamt jeweils eines Mindestmaßes 
an Vergleichbarkeit. 

Für die formale Vergleichbarkeit sind sowohl die 
Organisationsformen des Arbeitgebers als auch die 
dahinterliegenden Strukturen des außerberuflichen 
Arbeitgebers zu berücksichtigen. Ausgeschlossen 
ist nach der Gesetzesbegründung eine Genehmigung 
für die Tätigkeit eines sogenannten Syndikus-Wirt-
schaftsprüfers, zum Beispiel als Leiter des Rech-
nungswesens eines gewerblichen Unternehmens. 

Eine inhaltliche Vergleichbarkeit besteht, wenn 
die Tätigkeit durch praktische berufliche Aufgaben 
im Sinne des § 2 WPO geprägt wird. Ist eine Tätig-
keit formal oder inhaltlich nicht vergleichbar, schei-
det die Vergleichbarkeit insgesamt aus. 

Zugleich muss aber auch insgesamt ein Mindest-
maß an Vergleichbarkeit gegeben sein.

Für die Beurteilung der Gefährdung von Berufs-
pflichten lässt sich kein genereller abstrakter Maß-
stab festlegen. Tatsächlich begründen Tätigkeiten in 
öffentlich-rechtlichen Einrichtungen – zumindest im 
Bereich der Aufsicht – tendenziell wohl weniger den 
Anschein einer Gefährdung von Berufspflichten als 
Tätigkeiten in zivilrechtlichen Einrichtungen. Die 
WPK lässt sich in jedem Fall von außerberuflichen 
Arbeitgebern eines WP/vBP bestätigen, dass die Be-
rufspflichten der WP/vBP bei der Ausübung des Di-
rektionsrechts gewahrt werden.

Genehmigungsfähig sind vor diesem Hintergrund 
zum Beispiel Tätigkeiten als,
• Prüfer beim Bundes- oder Landesrechnungshof 

oder einer kommunalen Prüfungseinrichtung,
• Leiter Rechnungswesen einer Steuerberaterkammer,
• Prüfer bei einer ausländischen Finanzmarktaufsicht,
• Geschäftsführer einer Gesellschaft zur Fortbildung 

des Berufsstandes, die die zentralen Anerkennungs-
voraussetzungen als Berufsgesellschaft erfüllt,

• Angestellter einer Rechtsanwalts- oder Steuerbera-
tersozietät.
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Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen 
verbunden werden. Insbesondere kommt eine Befris-
tung in Betracht, wenn die genehmigte unvereinbare 
Tätigkeit weniger berufsnah ist und hinter der origi-
nären Berufsausübung vollständig zurücktritt. Da-
mit soll der Gleichklang mit der Wiederbestellung 
gewahrt bleiben, die nach mehrjähriger außerberuf-
licher Tätigkeit unter Umständen von der Ablegung 
einer Prüfung abhängig sein kann.

Anders als bei der Beurlaubung setzt die Ausnah-
megenehmigung voraus, dass der Antragsteller sei-
nen Beruf weiterhin in einer originären Form der 
Berufsausübung, also in eigener Praxis (dann mit ei-
gener Berufshaftpflichtversicherung) oder im Anstel-
lungsverhältnis bei einem WP/vBP oder einer Prü-
fungsgesellschaft ausüben kann.

Weitere Einzelheiten zur Ausnahmegenehmigung 
für vergleichbare Tätigkeiten mit Verfahrenshinwei-
sen und einzelnen Beispielen hat die WPK in einem 
Merkblatt zusammengefasst.

tung. Für WP/vBP knüpft die Versicherungspflicht 
nicht mehr an die in der WPO nicht definierte selbst-
ständige Tätigkeit an, einem insgesamt wenig kon-
turierten Begriff, sondern unmissverständlich an die 
in der WPO definierte Art der beruflichen Tätigkeit. 
Versicherungspflichtig sind sämtliche Tätigkeiten 
nach § 43 a Abs. 1 Nr. 1 WPO.

Versicherungspflichtig sind damit Wirtschafts-
prüfer
• in eigener Praxis und 
• in gemeinsamer Berufsausübung in einer Perso-

nengesellschaft (§ 44 b WPO), also
 ◗ als (Schein-)Gesellschafter einer Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts, die nicht als Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft anerkannt ist;

 ◗ als (Schein-)Partner einer Partnerschaft, die we-
der als Berufsgesellschaft (also als WPG, BPG, 
StBG oder RAG) anerkannt noch in ihrer Berufs-
haftung beschränkt ist (sogenannte einfache Part-
nerschaft);

 ◗ als (Schein-)Gesellschafter einer Personenhan-
delsgesellschaft, die nicht als Berufsgesellschaft 
(also WPG, StBG oder RAG) anerkannt ist, und 

 ◗ als (Schein-)Gesellschafter einer ausländischen 
Personengesellschaft (zum Beispiel LLP, LLC).

Die Versicherungspflicht entfällt, wenn die Perso-
nengesellschaft als anerkannte Berufsgesellschaft 
oder als Partnerschaft mit beschränkter Berufshaf-
tung selbst versicherungspflichtig ist. Die Versiche-
rungspflicht entfällt jedoch nicht bei einer Tätigkeit 
als Partner einer einfachen Partnerschaft, welche 
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V. Beurlaubung

Neue Möglichkeiten und mehr Flexibilität ergeben 
sich auch bei der Beurlaubung. Diese kann nicht 
mehr wie bisher nur für maximal drei Jahre, son-
dern für nunmehr insgesamt fünf Jahre gewährt wer-
den. Darüber hinaus kann die Beurlaubung seit dem 
17. Juni 2016 auch dazu dienen, sich vorübergehend 
aus familiären Gründen, etwa für die Kindererzie-
hung, die Pflege von Angehörigen oder bei einer nur 
zeitweisen Berufsunfähigkeit, aus der aktiven Be-
rufstätigkeit zurückziehen zu können (BT-Drucks. 
18/6282, Seite 75).

Weitere Einzelheiten zur Beurlaubung mit Ver-
fahrenshinweisen und einem Antragsformular hat 
die WPK in einem Merkblatt zusammengefasst. 

www.wpk.de/service-center/berufsregister/ausnahmegenehmigung/

www.wpk.de/service-center/berufsregister/beurlaubung/

VI. Berufshaftpflichtversicherung

§ 54 WPO, der die Versicherungspflicht regelt, wur-
de durch das APAReG vollständig neu gefasst. In-
haltlich unverändert ist die Versicherungspflicht 
für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Partner-
schaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaf-
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bei Beteiligung von Steuerberatern nach § 51 DVStB 
selbst versicherungspflichtig ist. Die Einhaltung die-
ser Versicherungspflicht ist – anders als bei einer an-
erkannten Steuerberatungsgesellschaft – nicht un-
mittelbar durch Vorschriften über den Widerruf der 
Anerkennung sichergestellt.

Weiter hat der Gesetzgeber eine Vielzahl von Re-
gelungen aus der durch das Berufsaufsichtsreformge-
setz bereits im Jahr 2007 aufgehobenen Wirtschafts-
prüfer-Berufshaftpflichtversicherungsverordnung 
(WPBHV) in die Wirtschaftsprüferordnung über-
nommen. Andere Regelungen der WPBHV wurden 
in die Berufssatzung überführt (siehe Tabelle).

VII. Praxis, berufliche Niederlassung, 
Hauptniederlassung und Zweignieder-
lassung

1. Praxis

Der Begriff der Praxis wird in der WPO vorausgesetzt 
und nicht definiert. Aus einer Gesamtschau aller 
Praxis-bezogenen Vorschriften in der WPO und dem 
Satzungswerk der WPK folgt, dass unter Praxis eine 
wirtschaftliche und rechtliche Organisationseinheit 
zu verstehen ist, aus der Berufsangehörige ihre be-
ruflichen Aufgaben nach § 2 WPO im Einklang mit 
dem Berufsrecht heraus ausüben können. Dies kann 
zum Beispiel eine eigene Praxis, eine Partnerschaft, 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Rechts-
anwaltsgesellschaft, ein genossenschaftlicher Prü-
fungsverband oder auch die WPK sein. 

Wird ein WP/vBP als Einzelunternehmen im ei-
genen Namen, auf eigene Rechnung und auf eige-
nes Risiko tätig, übt er seinen Beruf in eigener Pra-
xis aus. 

Wird ein WP/vBP als Partner, Sozius, gesetzli-
cher Vertreter, Angestellter usw. unter fremden Na-
men, auf fremde Rechnung und fremdes Risiko, zum 
Beispiel aus einer Partnerschaft oder einer Berufsge-
sellschaft heraus tätig, übt er seinen Beruf nicht aus 
seiner eigenen Praxis heraus, sondern aus einer an-
deren Praxis heraus aus.

Übt ein WP/vBP seinen Beruf nicht (mehr) aus ei-
ner fremden Praxis heraus und auch nicht aktiv als 
Einzelunternehmen aus seiner eigenen Praxis heraus 
aus, etwa weil er sich aus dem aktiven Berufsleben 
vorübergehend oder endgültig zurückgezogen hat, 
ohne auf die Bestellung zu verzichten, gilt er den-
noch mit allen Rechten und Pflichten, insbesondere 
der Versicherungspflicht, als in eigener Praxis tätig 
(sogenannte Formalpraxis).

Regelung in der WPBHV (alt) Regelung in der WPO/der  
Berufssatzung (BS) (neu)

Tätigkeit i. § 1 Abs. 1 –  
Versicherungsplicht 

§ 54 Abs. 1 WPO – inhaltlich 
teilw. verändert

§ 1 Abs. 2 – BHV bei inländ.  
Versicherer

§ 23 Abs. 1 BS – inhaltlich  
unverändert

§ 1 Abs. 3 – BHV bei ausländ. 
Versicherer

§ 23 Abs. 2 BS – inhaltlich  
unverändert

§ 1 Abs. 4 – Nachweispflichten 
bei ausländ. Versicherer

§ 23 Abs. 3 BS – inhaltlich teilw. 
verändert

§ 2 Abs. 1 – Mindest-
versicherungssumme

§ 54 Abs. 4 Satz 1 WPO –  
inhaltlich unverändert

§ 2 Abs. 2 – Selbstbehalt § 54 Abs. 4 Satz 2 WPO –  
inhaltlich unverändert

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 – Vertragsinhalt 
– keine Maximierung

§ 54 Abs. 2 Satz 1 – inhaltlich 
unverändert

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 – Vertragsinhalt 
– Berufs-/Tätigkeitsverbote

§ 24 Nr. 1 BS – inhaltlich  
unverändert

§ 3 Abs. 1 Nr. 3 – Vertragsinhalt 
– Auslandsrisiko in DM

§ 24 Nr. 2 BS – jetzt Auslands-
risiko in Euro

§ 3 Abs. 2 – Begrenzungen des 
Versicherungsschutzes

§ 54 Abs. 2 Satz 2 WPO –  
inhaltlich teilw. verändert

§ 4 Abs. 1 – Versicherungs-
ausschlüsse nach Ansprüchen

§ 54 Abs. 3 Nr. 1- 3 – inhaltlich 
unverändert

§ 4 Abs. 2 – Versicherungs-
ausschlüsse Ausland

§ 54 Abs. 3 Nr. 4 – inhaltlich  
unverändert

§ 5 Abs. 1 – Nachweis BHV bei 
Bestellung

§ 25 Abs. 1 BS – inhaltlich  
unverändert

§ 5 Abs. 2 – Nachweis BHV bei 
Anerkennung

§ 25 Abs. 2 BS – inhaltlich  
unverändert

§ 6 – Anzeigepflichten des  
Versicherers

§ 26 Abs. 3 BS – inhaltlich  
unverändert

§ 7 – Überwachungspflicht der 
WPK

ersatzlos gestrichen – die Über-
wachungspflicht ist gesetzlicher  
Auftrag der WPK aus §§ 20 
Abs. 2 Nr. 4, 34 Abs. 1 Nr. 2 WPO

§ 7a Abs. 1 – Nachweisverfahren 
zu § 44 b Abs. 4 WPO

§ 26 Abs. 2 Satz 1 WPO –  
inhaltlich unverändert

§ 7a Abs. 2 – Nachweisverfahren 
zu § 44 b Abs. 4 WPO

§ 26 Abs. 2 Satz 2 WPO –  
inhaltlich unverändert

§ 7a Abs. 3 – Verpflichtung des 
Versicherers

§ 26 Abs. 3 BS – inhaltlich  
unverändert

§ 8 – entsprechende Geltung 
für vBP

für Regelungen in BS – BS 
spricht immer von WP/vBP
für WPO – § 130 Abs. 1 WPO

§ 9 – Übergangsregelung für 
1999

ersatzlos entfallen

§ 10 – Inkrafttreten, Außerkraft-
treten

ersatzlos entfallen
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2. Berufliche Niederlassung 

Jeder WP/vBP muss eine berufliche Niederlassung 
unterhalten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 WPO). An dieser muss 
er, wie sich aus § 38 Nr. 1 c) WPO („… Begründung 
der beruflichen Niederlassung, deren Anschrift …“) 
ergibt, zumindest postalisch erreichbar sein.

Berufliche Niederlassung und Berufsausübung 
werden für WP/vBP durch § 3 Abs. 1 Satz 2 WPO 
verknüpft. Danach ist die berufliche Niederlassung 
eines WP/vBP die Praxis, von der aus er seinen Be-
ruf überwiegend ausübt. Übt ein WP/vBP seinen Be-
ruf in mehreren Praxen aus – zum Beispiel in eigener 
Praxis, als gesetzlicher Vertreter oder Angestellter in 
einer WPG und in der WPK – muss er sich zu sei-
ner beruflichen Niederlassung erklären. Dabei ist zu 
beachten, dass WP/vBP, die auch in eigener Praxis 
tätig sind, bei der Wahl des Ortes ihrer beruflichen 
Niederlassung beschränkt sind. Wie der Vergleich zu 
§ 28 Abs. 1 Satz 4 WPO und § 47 Satz 1 WPO zeigt, 
muss der Inhaber einer eigenen Praxis seine berufli-
che Niederlassung am Ort, das heißt der politischen 
Gemeinde seiner eigenen Praxis haben, um die Ein-
haltung der Berufspflichten bei der Berufsausübung 
sicherzustellen. 

3. Hauptniederlassung

Für WPG/BPG tritt an die Stelle der beruflichen Nie-
derlassung die Hauptniederlassung. 

Jede WPG/BPG muss eine Hauptniederlassung 
unterhalten, an der sie für Mandanten und Dritte 
erreichbar ist [§ 38 Nr. 2 c) WPO „… Anschrift der 
Hauptniederlassung, Kontaktmöglichkeiten …“].

Hauptniederlassung und Berufsausübung werden 
für WPG/BPG miteinander durch § 3 Abs. 2 WPO ver-
bunden. Die Hauptniederlassung einer WPG/BPG ist 
der Verwaltungssitz der Gesellschaft. Verwaltungs-
sitz ist der Ort, von dem aus ständig und tatsächlich 
die Geschäfte der Gesellschaft geführt werden, WPG/
BPG also bei der Berufsausübung verantwortlich ge-
führt werden. Der Verwaltungssitz muss nicht mit 
dem Satzungssitz identisch sein. Der Verwaltungs-
sitz ergibt sich selbst nicht aus dem Handelsregister, 
stimmt aber im Zweifel mit der in das Handelsregis-
ter eingetragenen inländischen Geschäftsanschrift 
überein.

4. Zweigniederlassung

Hervorzuheben ist, dass jede eigene Praxis und jede 
WPG/BPG mindestens einen kontakt- und publikums-
fähigen Standort, namentlich die berufliche Niederlas-

sung des Praxisinhabers beziehungsweise die Haupt-
niederlassung, unterhalten muss. Das gilt auch für die 
oben genannte sogenannte Formal praxis. Hintergrund 
sind die auftraggeberorientierten Dienstleistungsauf-
gaben des Berufs, die eine Berufsausübung ohne tat-
sächliche Erreichbarkeit im Grunde ausschließen.

Daneben kann jede eigene Praxis und jede WPG/
BPG noch weitere berufliche Standorte unterhalten. 
Der sehr formale Ansatz in der Berufssatzung, jede 
Kundmachung einer beruflichen Anschrift würde 
eine beitragspflichtige Niederlassung, eine Zweig-
niederlassung oder gegebenenfalls eine weitere be-
rufliche Anschrift begründen (§ 19 Abs. 1 BS WP/
vBP a. F.), wurde bei der Neufassung der Berufssat-
zung ersatzlos gestrichen.

Die weiteren beruflichen Standorte sind zu unter-
scheiden in selbstständige Standorte (Zweignieder-
lassungen) und unselbstständige Standorte: 
• Zweigniederlassungen müssen jeweils von we-

nigstens einem Berufsangehörigen oder EU oder 
EWR-Abschlussprüfer geleitet werden, der seine 
berufliche Niederlassung am Ort (politische Ge-
meinde) der Zweigniederlassung hat (§ 47 Satz 1 
WPO). Zweigniederlassung ist ein Standort daher 
dann, wenn er aufgrund seiner Lage, der wahrge-
nommenen Aufgaben oder der Praxisorganisation 
nicht durch den Praxisinhaber beziehungsweise 
einen Berufsangehörigen am Ort der Hauptnie-
derlassung einer WPG/BPG verantwortlich mitge-
führt, das heißt einheitlich geleitet werden kann, 
sondern der weitere berufliche Standort einer ei-
genen Leitung durch einen Berufsangehörigen vor 
Ort bedarf. Zweigniederlassungen sind ungeachtet 
ihrer Organisation auch solche Standorte, die aus-
drücklich als Zweigniederlassung kundgemacht 
werden. Dies gilt ausnahmsweise nicht, wenn sich 
die Kundmachung eines Standortes als Zweignie-
derlassung bei einer WPG/BPG auf die Eintragung 
als (handelsrechtliche) Zweigniederlassung in das 
Handelsregister beschränkt und die Gesellschaft, 
zum Beispiel durch die Bezeichnung als „weiteres 
Büro“, klarstellt, dass es sich berufsrechtlich um 
einen unselbstständigen Standort handelt.

• Unselbstständige Standorte (zum Beispiel das Büro 
im Nachbarort oder das repräsentativere Büro in 
der Innenstadt) können sowohl aus der beruflichen 
Niederlassung des Praxisinhabers beziehungswei-
se dem Hauptsitz einer WPG/BPG als auch aus ei-
ner Zweigniederlassung heraus verantwortlich 
mitgeführt, das heißt einheitlich geleitet werden.

Für die Abgrenzung von selbstständigen und un-
selbstständigen Standorten entwickelt die WPK der-
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zeit geeignete Kriterien. Maßgeblich muss dabei sein, 
ob der jeweilige Standort wegen der wahrgenomme-
nen Aufgabe, seiner Größe (Zahl der Monate, Zahl 
der [berufsangehörigen] Mitarbeiter) seiner Organi-
sation oder seiner Lage der Leitung durch einen Be-
rufsangehörigen vor Ort bedarf. 

VIII. Rechtsformöffnung für WPG/BPG

Durch die Neufassung von § 27 Abs. 1 WPO kön-
nen nun alle Gesellschaften in europäischen, deut-
schen oder in einem Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelasse-
nen Rechtsformen als WPG/BPG anerkannt werden. 

Möglich wird damit etwa eine GbR WPG nach deut-
schem Recht oder eine S.A.R.L. WPG nach französi-
schem Recht.

Aber auch ohne die Anerkennung als WPG/BPG 
darf eine in ihrem Heimatland als EU- oder EWR-Ab-
schlussprüfungsgesellschaft anerkannte Gesellschaft, 
in Deutschland gesetzliche Abschlussprüfungen nur 
dann durchführen, wenn sie im Berufsregister regis-
triert ist und der WPK die Tätigkeit als Abschluss-
prüfer angezeigt hat (§ 131 ff. WPO).

WPK-Service Center www.wpk.de/service-center/

Im Service Center stehen unseren Mitgliedern Formulare, Muster und Merkblätter zu den  
Themenbereichen Berufsregister, Qualitätskontrolle und Sonstiges zur Verfügung.

BERUFSREGISTER
• Änderungsmitteilungen zum Berufsregister
• Anzeige der Aufnahme der Tätigkeit als gesetzlicher  

Abschlussprüfer
• Ausnahmegenehmigung für die Tätigkeit als gesetzlicher  

Vertreter einer WPG
• Ausnahmegenehmigung für eine unvereinbare Tätigkeit
• Berufshaftpflichtversicherung (BHV)
• Bestellung/Wiederbestellung
• Beurlaubung
• Entsendung ins Ausland
• Erteilung einer Bescheinigung
• Gründung von Berufsgesellschaften
• Kontaktdaten/Netzwerk
• Mitgliedschaft in einem Netzwerk
• Notgeschäftsführung
• Trennung der Berufe
• Verzicht auf die Bestellung
• Weiterführung der Berufsbezeichnung
• Widerspruch Veröffentlichung/Weitergabe von Daten
• Zugehörigkeit zu einem ausländischen Prüferberuf

QUALITÄTSKONTROLLE
• Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen
• Anzeige der Aufnahme der Tätigkeit als gesetzlicher  

Abschlussprüfer
• Beispiele für Mängel des Qualitätssicherungssystems
• Fortbildungsnachweis
• Hinweise der Kommission für Qualitätskontrolle
• Mitteilung nach § 14 Satzung für Qualitätskontrolle
• Registrierungsverfahren
• Unabhängigkeitsbestätigung

SONSTIGES
• Bezug WPK Magazin und Jahresbericht als PDF
• Logo der WPK
• SEPA-Lastschriftverfahren
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Der Aufsatz als PDF:


